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Vorwort

Die Regulierung des Kapitalmarktes bzw. das Aufsichtsrecht für Finanzinstitute und
Versicherungsunternehmen stehen weiterhin auf der Agenda des Gesetzgebers. Dies hat
regelmäßig eine Aktualisierung der einschlägigen Normen zur Folge. Zuletzt wurdenmit
dem BRRD-Umsetzungsgesetz die infolge der Finanzmarktkrise bereits erlassenen na-
tionalen Regelungen zur Restrukturierung, Sanierung und Abwicklung von Kredit-
instituten konsolidiert und die sog. Abwicklungsrichtlinie (Richtlinie 2014/59/EU –
BRRD) umgesetzt. Mit dem Gesetz zur Verringerung der Abhängigkeit von Ratings
ist das deutsche Recht an die überarbeitete EU-Ratingverordnung angepasst worden.
Im Versicherungsaufsichtsgesetz wurde durch das Lebensversicherungsreformgesetz
(LVRG) u.a. die Ausschüttung von Bewertungsreserven beschränkt.

Nicht nur Prüfer und Berater, sondern auch alle, die in den Unternehmen und Instituten
selbst für Rechnungslegung oder Rechtsanwendung zuständig sind, müssen die neuen
Vorschriften kennen und in die Praxis umsetzen. Alle Neuregelungen, die bis zum
31. Dezember 2014 ihren Niederschlag im Bundesgesetzblatt gefunden haben, sind in
der 31. Auflage der IDW Textsammlung eingearbeitet. Änderungen im Vergleich zur
Vorauflage sind durch Randstriche gekennzeichnet und werden in Fußnoten erläutert.

Dies betrifft im Wesentlichen neue oder geänderte Vorschriften

● im Kreditwesengesetz (KWG),

● im Pfandbriefgesetz (PfandBG),

● im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG),

● im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie

● im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB).

Die jüngste Reform des Bilanzrechts wird voraussichtlich im Sommer 2015 mit der
Verkündung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) abgeschlossen. Da-
mit Prüfer und Bilanzierende rechtzeitig mit den neuen Vorschriften arbeiten können,
werden diese zeitnah zum Inkrafttreten des BilRUG in die Online-Ausgabe der Text-
sammlung eingearbeitet.

Mit dem Freischaltcode haben Sie als Käufer dieser Buchausgabe die Möglichkeit, kos-
tenlos während der Laufzeit dieser Auflage auf die Online-Ausgabe der Wirtschafts-
gesetze unter www.idw-verlag.de/wirtschaftsgesetze zuzugreifen. Die Online-Ausgabe
enthält zusätzlicheGesetzestexte, die nicht abgedruckt wurden, um dieHandlichkeit der
Textausgabe zu erhalten.

Düsseldorf, im Januar 2015 Die Redaktion
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1. Handelsgesetzbuch

(ohne Seehandel)
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Erstes Buch. Handelsstand

Erster Abschnitt. Kaufleute

§ 1 [Kaufmann, Handelsgewerbe]
(1) Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.

(2) Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, daß das Unternehmen nach
Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht
erfordert.

§ 2 [Handelsgewerbe kraft Eintragung]
1Ein gewerbliches Unternehmen, dessen Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2

Handelsgewerbe ist, gilt als Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetzbuchs, wenn die
Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist. 2Der Unternehmer ist
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung nach den für die Eintragung kaufmän-
nischer Firmen geltenden Vorschriften herbeizuführen. 3Ist die Eintragung erfolgt, so
findet eine Löschung der Firma auch auf Antrag des Unternehmers statt, sofern nicht die
Voraussetzung des § 1 Abs. 2 eingetreten ist.

§ 3 [Land- und Forstwirtschaft]
(1) Auf denBetrieb der Land- und Forstwirtschaft finden dieVorschriften des § 1 keine

Anwendung.

(2) Für ein land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen, das nach Art und Umfang
einen in kaufmännischerWeise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, gilt § 2 mit der
Maßgabe, daß nach Eintragung in das Handelsregister eine Löschung der Firma nur nach
den allgemeinen Vorschriften stattfindet, welche für die Löschung kaufmännischer Fir-
men gelten.

(3) Ist mit dem Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft ein Unternehmen verbunden,
das nur ein Nebengewerbe des land- oder forstwirtschaftlichen Unternehmens darstellt,
so finden auf das im Nebengewerbe betriebene Unternehmen die Vorschriften der Ab-
sätze 1 und 2 entsprechende Anwendung.

§ 4 (aufgehoben)

§ 5 [Rechtsschein durch Eintragung]
Ist eine Firma im Handelsregister eingetragen, so kann gegenüber demjenigen, wel-

cher sich auf die Eintragung beruft, nicht geltend gemacht werden, daß das unter der
Firma betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe sei.

§ 6 [Handelsgesellschaften; Formkaufleute]
(1) Die in betreff der Kaufleute gegebenen Vorschriften finden auch auf die Handels-

gesellschaften Anwendung.

(2) Die Rechte und Pflichten eines Vereins, dem das Gesetz ohne Rücksicht auf den
Gegenstand des Unternehmens die Eigenschaft eines Kaufmanns beilegt, bleiben unbe-
rührt, auch wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht vorliegen.

§ 7 [Kaufmannseigenschaft und öffentliches Recht]
Durch die Vorschriften des öffentlichen Rechtes, nach welchen die Befugnis zum

Gewerbebetrieb ausgeschlossen oder von gewissen Voraussetzungen abhängig gemacht
ist, wird die Anwendung der die Kaufleute betreffenden Vorschriften dieses Gesetzbuchs
nicht berührt.
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Zweiter Abschnitt. Handelsregister; Unternehmensregister

§ 8 Handelsregister
(1) Das Handelsregister wird von den Gerichten elektronisch geführt.

(2) Andere Datensammlungen dürfen nicht unter Verwendung oder Beifügung der
Bezeichnung „Handelsregister“ in den Verkehr gebracht werden.

§ 8a Eintragungen in das Handelsregister; Verordnungsermächtigung
(1) Eine Eintragung in das Handelsregister wird wirksam, sobald sie in den für die

Handelsregistereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen ist und auf
Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden kann.

(2) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Be-
stimmungen über die elektronische Führung des Handelsregisters, die elektronische
Anmeldung, die elektronische Einreichung von Dokumenten sowie deren Aufbewah-
rung zu treffen, soweit nicht durch das Bundesministerium der Justiz nach § 387 Abs. 2
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende Vorschriften erlassen werden. 2Dabei können
sie auch Einzelheiten der Datenübermittlung regeln sowie die Form zu übermittelnder
elektronischer Dokumente festlegen, um die Eignung für die Bearbeitung durch das Ge-
richt sicherzustellen. 3Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 8b Unternehmensregister
(1) Das Unternehmensregister wird vorbehaltlich einer Regelung nach § 9a Abs. 1

vom Bundesministerium der Justiz elektronisch geführt.

(2) Über die Internetseite des Unternehmensregisters sind zugänglich:

1. Eintragungen im Handelsregister und deren Bekanntmachung und zum Handels-
register eingereichte Dokumente;

2. Eintragungen im Genossenschaftsregister und deren Bekanntmachung und zum
Genossenschaftsregister eingereichte Dokumente;

3. Eintragungen im Partnerschaftsregister und deren Bekanntmachung und zum Part-
nerschaftsregister eingereichte Dokumente;

4. Unterlagen der Rechnungslegung nach den §§ 325 und 339, soweit sie bekannt ge-
macht wurden;

5. gesellschaftsrechtliche Bekanntmachungen im Bundesanzeiger;

6. im Aktionärsforum veröffentlichte Eintragungen nach § 127a des Aktiengesetzes;

7. Veröffentlichungen von Unternehmen nach demWertpapierhandelsgesetz oder dem
Vermögensanlagengesetz im Bundesanzeiger, von Bietern, Gesellschaften, Vor-
ständen undAufsichtsräten nach demWertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetz im
Bundesanzeiger sowie Veröffentlichungen nach der Börsenzulassungs-Verordnung
im Bundesanzeiger;

8. Bekanntmachungen und Veröffentlichungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften
und extern verwalteten Investmentgesellschaften nach dem Kapitalanlagegesetz-
buch, dem Investmentgesetz und dem Investmentsteuergesetz im Bundesanzeiger;

9. Veröffentlichungen und sonstige der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Infor-
mationen nach den §§ 2b, 15 Abs. 1 und 2, § 15a Abs. 4, § 26 Abs. 1, §§ 26a, 29a
Abs. 2, §§ 30e, 30f Abs. 2, § 37vAbs. 1 bis § 37xAbs. 1, §§ 37y, 37zAbs. 4 und § 41
Abs. 4a des Wertpapierhandelsgesetzes, sofern die Veröffentlichung nicht bereits
über Nummer 4 oder Nummer 7 in das Unternehmensregister eingestellt wird,
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10. Mitteilungen über kapitalmarktrechtliche Veröffentlichungen an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht, sofern die Veröffentlichung selbst nicht bereits
über Nummer 7 oder Nummer 9 in das Unternehmensregister eingestellt wird;

11. Bekanntmachungen der Insolvenzgerichte nach § 9 der Insolvenzordnung, aus-
genommen Verfahren nach dem Neunten Teil der Insolvenzordnung.

(3) 1Zur Einstellung in das Unternehmensregister sind dem Unternehmensregister zu
übermitteln:

1. die Daten nach Absatz 2 Nr. 4 bis 8 und die nach § 326 Absatz 2 von einer Kleinst-
kapitalgesellschaft hinterlegten Bilanzen durch den Betreiber des Bundesanzeigers;

2. die Daten nach Absatz 2 Nr. 9 und 10 durch den jeweils Veröffentlichungs-
pflichtigen oder den von ihm mit der Veranlassung der Veröffentlichung beauftrag-
ten Dritten.

2Die Landesjustizverwaltungen übermitteln die Daten nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 und 11
zumUnternehmensregister, soweit die Übermittlung für die Eröffnung eines Zugangs zu
den Originaldaten über die Internetseite des Unternehmensregisters erforderlich ist. 3Die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht überwacht die Übermittlung der Ver-
öffentlichungen und der sonstigen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Informa-
tionen nach den §§ 2b, 15 Abs. 1 und 2, § 15a Abs. 4, § 26 Abs. 1, §§ 26a, 29a Abs. 2,
§§ 30e, 30f Abs. 2, § 37vAbs. 1 bis § 37xAbs. 1, §§ 37y, 37zAbs. 4 und § 41Abs. 4a des
Wertpapierhandelsgesetzes an das Unternehmensregister zur Speicherung und kann
Anordnungen treffen, die zu ihrer Durchsetzung geeignet und erforderlich sind. 4Die
Bundesanstalt kann die gebotene Übermittlung der in Satz 3 genannten Veröffen-
lichungen, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Informationen undMitteilung auf
Kosten des Pflichtigen vornehmen, wenn die Übermittlungspflicht nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erfüllt wird. 5Für die Über-
wachungstätigkeit der Bundesanstalt gelten § 4 Abs. 3 Satz 1 und 3, Abs. 7, 9 und 10, § 7
und § 8 des Wertpapierhandelsgesetzes entsprechend.

(4) 1Die Führung des Unternehmensregisters schließt die Erteilung von Ausdrucken
sowie die Beglaubigung entsprechend § 9 Abs. 3 und 4 hinsichtlich der im Unter-
nehmensregister gespeicherten Unterlagen der Rechnungslegung im Sinn des Absatzes 2
Nr. 4 ein. 2Gleiches gilt für die elektronische Übermittlung von zum Handelsregister
eingereichten Schriftstücken nach § 9 Abs. 2, soweit sich der Antrag auf Unterlagen der
Rechnungslegung im Sinn des Absatzes 2 Nr. 4 bezieht; § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 9 Einsichtnahme in das Handelsregister und das Unternehmensregister
(1) 1Die Einsichtnahme in das Handelsregister sowie in die zum Handelsregister ein-

gereichten Dokumente ist jedem zu Informationszwecken gestattet. 2Die Landesjustiz-
verwaltungen bestimmen das elektronische Informations- und Kommunikationssystem,
über das die Daten aus den Handelsregistern abrufbar sind, und sind für die Abwicklung
des elektronischen Abrufverfahrens zuständig. 3Die Landesregierung kann die Zustän-
digkeit durch Rechtsverordnung abweichend regeln; sie kann diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. 4Die Länder können ein
länderübergreifendes, zentrales elektronisches Informations- und Kommunikations-
system bestimmen. 5Sie können auch eine Übertragung der Abwicklungsaufgaben auf
die zuständige Stelle eines anderen Landes sowie mit dem Betreiber des Unternehmens-
registers eine Übertragung der Abwicklungsaufgaben auf das Unternehmensregister
vereinbaren.

(2) Sind Dokumente nur in Papierform vorhanden, kann die elektronische Übermitt-
lung nur für solche Schriftstücke verlangt werden, die weniger als zehn Jahre vor dem
Zeitpunkt der Antragstellung zum Handelsregister eingereicht wurden.
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(3) 1Die Übereinstimmung der übermittelten Daten mit dem Inhalt des Handels-
registers und den zumHandelsregister eingereichten Dokumenten wird auf Antrag durch
das Gericht beglaubigt. 2Dafür ist eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem
Signaturgesetz zu verwenden.

(4) 1Von den Eintragungen und den eingereichten Dokumenten kann ein Ausdruck
verlangt werden. 2Von den zum Handelsregister eingereichten Schriftstücken, die nur in
Papierform vorliegen, kann eine Abschrift gefordert werden. 3Die Abschrift ist von der
Geschäftsstelle zu beglaubigen und der Ausdruck als amtlicher Ausdruck zu fertigen,
wenn nicht auf die Beglaubigung verzichtet wird.

(5) Das Gericht hat auf Verlangen eine Bescheinigung darüber zu erteilen, dass be-
züglich des Gegenstandes einer Eintragung weitere Eintragungen nicht vorhanden sind
oder dass eine bestimmte Eintragung nicht erfolgt ist.

(6) 1Für die Einsichtnahme in das Unternehmensregister gilt Absatz 1 Satz 1 ent-
sprechend. 2Anträge nach den Absätzen 2 bis 5 können auch über das Unternehmens-
register an das Gericht vermittelt werden. 3Die Einsichtnahme in die Bilanz einer
Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a), die von dem Recht nach § 326 Absatz 2 Gebrauch
gemacht hat, erfolgt nur auf Antrag durch Übermittlung einer Kopie.

§ 9a Übertragung der Führung des Unternehmensregisters;
Verordnungsermächtigung

(1) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates einer juristischen Person des Privatrechts die Aufgaben
nach § 8b Abs. 1 zu übertragen. 2Der Beliehene erlangt die Stellung einer Justizbehörde
des Bundes. 3Zur Erstellung von Beglaubigungen führt der Beliehene ein Dienstsiegel;
nähere Einzelheiten hierzu können in der Rechtsverordnung nach Satz 1 geregelt werden.
4Die Dauer der Beleihung ist zu befristen; sie soll fünf Jahre nicht unterschreiten; Kündi-
gungsrechte aus wichtigem Grund sind vorzusehen. 5Eine juristische Person des Privat-
rechts darf nur beliehen werden, wenn sie grundlegende Erfahrungen mit der Ver-
öffentlichung von kapitalmarktrechtlichen Informationen und gerichtlichen Mitteilun-
gen, insbesondere Handelsregisterdaten, hat und ihr eine ausreichende technische und
finanzielle Ausstattung zur Verfügung steht, die die Gewähr für den langfristigen und
sicheren Betrieb des Unternehmensregisters bietet.

(2) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten der Datenübermittlung zwischen den Be-
hörden der Länder und dem Unternehmensregister einschließlich Vorgaben über Daten-
formate zu regeln. 2Abweichungen von den Verfahrensregelungen durch Landesrecht
sind ausgeschlossen.

(3) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates die technischen Einzelheiten zu Aufbau und Führung
des Unternehmensregisters, Einzelheiten der Datenübermittlung einschließlich Vor-
gaben über Datenformate, die nicht unter Absatz 2 fallen, Löschungsfristen für die im
Unternehmensregister gespeicherten Daten, Überwachungsrechte der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber dem Unternehmensregister hinsichtlich der
Übermittlung, Einstellung, Verwaltung, Verarbeitung und des Abrufs kapitalmarkt-
rechtlicher Daten einschließlich der Zusammenarbeit mit amtlich bestellten Speiche-
rungssystemen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen des Auf-
baus eines europaweiten Netzwerks zwischen den Speicherungssystemen, die Zulässig-
keit sowie Art und Umfang von Auskunftsdenstleistungen mit den im Unternehmens-
register gespeicherten Daten, die über die mit der Führung des Unternehmensregisters
verbundenen Aufgaben nach diesem Gesetz hinausgehen, zu regeln. 2Soweit Regelun-
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gen getroffen werden, die kapitalmarktrechtliche Daten berühren, ist die Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu er-
lassen. 3Die Rechtsverordnung nach Satz 1 hat dem schutzwürdigen Interesse der Un-
ternehmen am Ausschluss einer zweckändernden Verwendung der im Register ge-
speicherten Daten angemessen Rechnung zu tragen.

§ 9b1) Europäisches System der Registervernetzung; Verordnungser-
mächtigung

(1) 1Die Eintragungen im Handelsregister und die zum Handelsregister eingereichten
Dokumente sowie die Unterlagen der Rechnungslegung nach § 325 sind, soweit sie Ka-
pitalgesellschaften betreffen oder Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften, die
dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegen,
auch über das Europäische Justizportal zugänglich. 2Hierzu übermitteln die Landesjus-
tizverwaltungen die Daten des Handelsregisters und der Betreiber des Unternehmens-
registers übermittelt die Daten der Rechnungslegungsunterlagen jeweils an die zentrale
Europäische Plattform nach Artikel 4a Absatz 1 der Richtlinie 2009/101/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Koordinierung der
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Ar-
tikels 54 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vor-
geschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABl. L 258 vom
1.10.2009, S. 11), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/24/EU (ABl. L 158 vom
10.6.2013, S. 365) geändert worden ist, soweit die Übermittlung für die Eröffnung eines
Zugangs zu den Originaldaten über den Suchdienst auf der Internetseite des Eu-
ropäischen Justizportals erforderlich ist.

(2) 1Das Registergericht, bei dem das Registerblatt einer Kapitalgesellschaft oder
Zweigniederlassung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 geführt
wird, nimmt am Informationsaustausch zwischen den Registern über die zentrale Euro-
päische Plattform teil. 2Den Kapitalgesellschaften und Zweigniederlassungen von Ka-
pitalgesellschaften im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist zu diesem Zweck eine einheitliche
europäische Kennung zuzuordnen. 3Das Registergericht übermittelt nach Maßgabe der
folgenden Absätze an die zentrale Europäische Plattform die Information über

1. die Eintragung der Eröffnung, Einstellung oder Aufhebung eines Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der Gesellschaft,

2. die Eintragung der Auflösung der Gesellschaft und die Eintragung über den Schluss
der Liquidation oder Abwicklung oder über die Fortsetzung der Gesellschaft,

3. die Löschung der Gesellschaft sowie

4. das Wirksamwerden einer Verschmelzung nach § 122a des Umwandlungsgesetzes.

(3) 1Die Landesjustizverwaltungen bestimmen das elektronische Informations- und
Kommunikationssystem, über das die Daten aus dem Handelsregister zugänglich ge-
macht (Absatz 1) und im Rahmen des Informationsaustauschs zwischen den Registern
übermittelt und empfangen werden (Absatz 2), und sie sind, vorbehaltlich der Zustän-
digkeit des Betreibers des Unternehmensregisters nach Absatz 1 Satz 2, für die Ab-
wicklung des Datenverkehrs nach den Absätzen 1 und 2 zuständig. 2§ 9 Absatz 1 Satz 3
bis 5 gilt entsprechend.

(4) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die erforderlichen Bestim-
mungen zu treffen über

1) § 9b eingefügt durch Gesetz vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2409).
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1. Struktur, Zuordnung und Verwendung der einheitlichen europäischen Kennung,

2. den Umfang der Mitteilungspflicht im Rahmen des Informationsaustauschs zwi-
schen den Registern und die Liste der dabei zu übermittelnden Daten,

3. die Einzelheiten des elektronischen Datenverkehrs nach den Absätzen 1 und 2 ein-
schließlich Vorgaben über Datenformate und Zahlungsmodalitäten sowie

4. den Zeitpunkt der erstmaligen Datenübermittlung.

§ 10 Bekanntmachung der Eintragungen
1Das Gericht macht die Eintragungen in das Handelsregister in dem von der Landes-

justizverwaltung bestimmten elektronischen Informations- und Kommunikationssystem
in der zeitlichen Folge ihrer Eintragung nach Tagen geordnet bekannt; § 9 Abs. 1 Satz 4
und 5 gilt entsprechend. 2Soweit nicht ein Gesetz etwas anderes vorschreibt, werden die
Eintragungen ihrem ganzen Inhalt nach veröffentlicht.

§ 11 Offenlegung in der Amtssprache eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union

(1) 1Die zum Handelsregister einzureichenden Dokumente sowie der Inhalt einer
Eintragung können zusätzlich in jeder Amtssprache eines Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union übermittelt werden. 2Auf die Übersetzungen ist in geeigneter Weise hin-
zuweisen. 3§ 9 ist entsprechend anwendbar.

(2) Im Fall der Abweichung der Originalfassung von einer eingereichten Übersetzung
kann letztere einem Dritten nicht entgegengehalten werden; dieser kann sich jedoch auf
die eingereichte Übersetzung berufen, es sei denn, der Eingetrageneweist nach, dass dem
Dritten die Originalfassung bekannt war.

§ 12 Anmeldungen zur Eintragung und Einreichungen
(1) 1Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind elektronisch in öf-

fentlich beglaubigter Form einzureichen. 2Die gleiche Form ist für eine Vollmacht zur
Anmeldung erforderlich. 3Anstelle der Vollmacht kann die Bescheinigung eines Notars
nach § 21 Absatz 3 der Bundesnotarordnung eingereicht werden. 4Rechtsnachfolger
eines Beteiligten haben die Rechtsnachfolge soweit tunlich durch öffentliche Urkunden
nachzuweisen.

(2) 1Dokumente sind elektronisch einzureichen. 2Ist eine Urschrift oder eine einfache
Abschrift einzureichen oder ist für das Dokument die Schriftform bestimmt, genügt die
Übermittlung einer elektronischen Aufzeichnung; ist ein notariell beurkundetes Doku-
ment oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzureichen, so ist ein mit einem ein-
fachen elektronischen Zeugnis (§ 39a des Beurkundungsgesetzes) versehenes Dokument
zu übermitteln.

§ 13 Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz im Inland
(1) 1Die Errichtung einer Zweigniederlassung ist von einem Einzelkaufmann oder ei-

ner juristischen Person beim Gericht der Hauptniederlassung, von einer Handelsgesell-
schaft beim Gericht des Sitzes der Gesellschaft, unter Angabe des Ortes und der in-
ländischen Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung und des Zusatzes, falls der Firma
der Zweigniederlassung ein solcher beigefügt wird, zur Eintragung anzumelden. 2In
gleicher Weise sind spätere Änderungen der die Zweigniederlassung betreffenden ein-
zutragenden Tatsachen anzumelden.

(2) Das zuständige Gericht trägt die Zweigniederlassung auf dem Registerblatt der
Hauptniederlassung oder des Sitzes unter Angabe des Ortes sowie der inländischen Ge-
schäftsanschrift der Zweigniederlassung und des Zusatzes, falls der Firma der Zweig-
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niederlassung ein solcher beigefügt ist, ein, es sei denn, die Zweigniederlassung ist of-
fensichtlich nicht errichtet worden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Aufhebung der Zweignieder-
lassung.

§ 13a (aufgehoben)

§ 13b (aufgehoben)

§ 13c (aufgehoben)

§ 13d Sitz oder Hauptniederlassung im Ausland

(1) Befindet sich die Hauptniederlassung eines Einzelkaufmanns oder einer ju-
ristischen Person oder der Sitz einer Handelsgesellschaft im Ausland, so haben alle eine
inländische Zweigniederlassung betreffenden Anmeldungen, Einreichungen und Ein-
tragungen bei demGericht zu erfolgen, in dessen Bezirk die Zweigniederlassung besteht.

(2) Die Eintragung der Errichtung der Zweigniederlassung hat auch den Ort und die
inländische Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung zu enthalten; ist der Firma der
Zweigniederlassung ein Zusatz beigefügt, so ist auch dieser einzutragen.

(3) Im übrigen gelten für die Anmeldungen, Einreichungen, Eintragungen, Bekannt-
machungen und Änderungen einzutragender Tatsachen, die die Zweigniederlassung
eines Einzelkaufmanns, einer Handelsgesellschaft oder einer juristischen Person mit
Ausnahme von Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung betreffen, die Vorschriften für Hauptniederlassungen
oder Niederlassungen am Sitz der Gesellschaft sinngemäß, soweit nicht das ausländische
Recht Abweichungen nötig macht.

§ 13e1) Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz im Aus-
land

(1) Für Zweigniederlassungen von Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung mit Sitz im Ausland gelten ergänzend zu § 13d die folgenden Vor-
schriften.

(2) 1Die Errichtung einer Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft ist durch den
Vorstand, die Errichtung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung ist durch die Geschäftsführer zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden. 2Bei der Anmeldung ist das Bestehen der Gesellschaft als solcher nach-
zuweisen. 3Die Anmeldung hat auch eine inländische Geschäftsanschrift und den Ge-
genstand der Zweigniederlassung zu enthalten. 4Daneben kann eine Person, die für Wil-
lenserklärungen und Zustellungen an die Gesellschaft empfangsberechtigt ist, mit einer
inländischen Anschrift zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden; Drit-
ten gegenüber gilt die Empfangsberechtigung als fortbestehend, bis sie im Handels-
register gelöscht und die Löschung bekannt gemacht worden ist, es sei denn, dass die
fehlende Empfangsberechtigung dem Dritten bekannt war. 5In der Anmeldung sind fer-
ner anzugeben

1. das Register, bei dem die Gesellschaft geführt wird, und die Nummer des Register-
eintrags, sofern das Recht des Staates, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, eine
Registereintragung vorsieht;

2. die Rechtsform der Gesellschaft;

1) § 13e Abs. 6 angefügt durch Gesetz vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2409).
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3. die Personen, die befugt sind, als ständige Vertreter für die Tätigkeit der Zweig-
niederlassung die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, unter
Angabe ihrer Befugnisse;

4. wenn die Gesellschaft nicht dem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum unterliegt, das Recht des Staates, dem die Gesellschaft unterliegt.

(3) 1Die in Absatz 2 Satz 5 Nr. 3 genannten Personen haben jede Änderung dieser
Personen oder der Vertretungsbefugnis einer dieser Personen zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. 2Für die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft gelten in
Bezug auf die Zweigniederlassung § 76Abs. 3 Satz 2 und 3 des Aktiengesetzes sowie § 6
Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
entsprechend.

(3a) 1An die in Absatz 2 Satz 5 Nr. 3 genannten Personen als Vertreter der Gesellschaft
können unter der im Handelsregister eingetragenen inländischen Geschäftsanschrift der
Zweigniederlassung Willenserklärungen abgegeben und Schriftstücke zugestellt wer-
den. 2Unabhängig hiervon können die Abgabe und die Zustellung auch unter der einge-
tragenen Anschrift der empfangsberechtigten Person nach Absatz 2 Satz 4 erfolgen.

(4) Die in Absatz 2 Satz 5 Nr. 3 genannten Personen oder, wenn solche nicht ange-
meldet sind, die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft haben die Eröffnung oder die
Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder ähnlichen Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

(5) 1Errichtet eine Gesellschaft mehrere Zweigniederlassungen im Inland, so brauchen
die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag sowie deren Änderungen nach Wahl der Ge-
sellschaft nur zum Handelsregister einer dieser Zweigniederlassungen eingereicht zu
werden. 2In diesem Fall haben die nach Absatz 2 Satz 1 Anmeldepflichtigen zur Ein-
tragung in den Handelsregistern der übrigen Zweigniederlassungen anzumelden, wel-
ches Register die Gesellschaft gewählt hat und unter welcher Nummer die Zweig-
niederlassung eingetragen ist.

(6) Die Landesjustizverwaltungen stellen sicher, dass die Daten einer Kapitalgesell-
schaft mit Sitz im Ausland, die im Rahmen des Europäischen Systems der Register-
vernetzung (§ 9b) empfangen werden, an das Registergericht weitergeleitet werden, das
für eine inländische Zweigniederlassung dieser Gesellschaft zuständig ist.

§ 13f Zweigniederlassungen vonAktiengesellschaftenmit Sitz imAusland
(1) Für Zweigniederlassungen von Aktiengesellschaften mit Sitz im Ausland gelten

ergänzend die folgenden Vorschriften.

(2) 1Der Anmeldung ist die Satzung in öffentlich beglaubigter Abschrift und, sofern
die Satzung nicht in deutscher Sprache erstellt ist, eine beglaubigte Übersetzung in
deutscher Sprache beizufügen. 2Die Vorschriften des § 37 Abs. 2 und 3 des Aktienge-
setzes finden Anwendung. 3Soweit nicht das ausländische Recht eine Abweichung nötig
macht, sind in die Anmeldung die in § 23 Abs. 3 und 4 sowie den §§ 24 und 25 Satz 2 des
Aktiengesetzes vorgesehenen Bestimmungen und Bestimmungen der Satzung über die
Zusammensetzung des Vorstandes aufzunehmen; erfolgt die Anmeldung in den ersten
zwei Jahren nach der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ihres Sitzes,
sind auch die Angaben über Festsetzungen nach den §§ 26 und 27 des Aktiengesetzes
und der Ausgabebetrag der Aktien sowie Name undWohnort der Gründer aufzunehmen.
4Der Anmeldung ist die für den Sitz der Gesellschaft ergangene gerichtliche Bekannt-
machung beizufügen.

(3) Die Eintragung der Errichtung der Zweigniederlassung hat auch die Angaben nach
§ 39 des Aktiengesetzes sowie die Angaben nach § 13e Abs. 2 Satz 3 bis 5 zu enthalten.
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(4) 1Änderungen der Satzung der ausländischen Gesellschaft sind durch den Vorstand
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 2Für die Anmeldung gelten die Vor-
schriften des § 181 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes sinngemäß, soweit nicht das aus-
ländische Recht Abweichungen nötig macht.

(5) Im übrigen gelten die Vorschriften der §§ 81, 263 Satz 1, § 266 Abs. 1 und 2, § 273
Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes sinngemäß, soweit nicht das ausländische Recht Ab-
weichungen nötig macht.

(6) Für die Aufhebung einer Zweigniederlassung gelten die Vorschriften über ihre
Errichtung sinngemäß.

(7) Die Vorschriften über Zweigniederlassungen von Aktiengesellschaften mit Sitz im
Ausland gelten sinngemäß für Zweigniederlassungen von Kommanditgesellschaften auf
Aktien mit Sitz im Ausland, soweit sich aus den Vorschriften der §§ 278 bis 290 des
Aktiengesetzes oder aus dem Fehlen eines Vorstands nichts anderes ergibt.

§ 13g Zweigniederlassungen von Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung mit Sitz im Ausland

(1) Für Zweigniederlassungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit Sitz
im Ausland gelten ergänzend die folgenden Vorschriften.

(2) 1Der Anmeldung ist der Gesellschaftsvertrag in öffentlich beglaubigter Abschrift
und, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht in deutscher Sprache erstellt ist, eine be-
glaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 2Die Vorschriften des § 8 Abs. 1
Nr. 2, Abs. 3 und 4 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
sind anzuwenden. 3Wird die Errichtung der Zweigniederlassung in den ersten zwei Jah-
ren nach der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ihres Sitzes angemeldet,
so sind in die Anmeldung auch die nach § 5 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaftenmit beschränkter Haftung getroffenen Festsetzungen aufzunehmen, soweit nicht
das ausländische Recht Abweichungen nötig macht.

(3) Die Eintragung der Errichtung der Zweigniederlassung hat auch die Angaben nach
§ 10 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die
Angaben nach § 13e Abs. 2 Satz 3 bis 5 zu enthalten.

(4) 1Änderungen des Gesellschaftsvertrages der ausländischenGesellschaft sind durch
die Geschäftsführer zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 2Für die An-
meldung gelten die Vorschriften des § 54 Abs. 1 und 2 des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung sinngemäß, soweit nicht das ausländische Recht
Abweichungen nötig macht.

(5) Im übrigen gelten die Vorschriften der §§ 39, 65 Abs. 1 Satz 1, § 67 Abs. 1 und 2,
§ 74 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
sinngemäß, soweit nicht das ausländische Recht Abweichungen nötig macht.

(6) Für die Aufhebung einer Zweigniederlassung gelten die Vorschriften über ihre
Errichtung sinngemäß.

§ 13h Verlegung des Sitzes einer Hauptniederlassung im Inland
(1) Wird die Hauptniederlassung eines Einzelkaufmanns oder einer juristischen Per-

son oder der Sitz einer Handelsgesellschaft im Inland verlegt, so ist die Verlegung beim
Gericht der bisherigen Hauptniederlassung oder des bisherigen Sitzes anzumelden.

(2) 1Wird die Hauptniederlassung oder der Sitz aus dem Bezirk des Gerichts der bis-
herigen Hauptniederlassung oder des bisherigen Sitzes verlegt, so hat dieses unver-
züglich von Amts wegen die Verlegung demGericht der neuen Hauptniederlassung oder
des neuen Sitzes mitzuteilen. 2Der Mitteilung sind die Eintragungen für die bisherige
Hauptniederlassung oder den bisherigen Sitz sowie die bei dem bisher zuständigen Ge-
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richt aufbewahrten Urkunden beizufügen. 3Das Gericht der neuen Hauptniederlassung
oder des neuen Sitzes hat zu prüfen, ob die Hauptniederlassung oder der Sitz ordnungs-
gemäß verlegt und § 30 beachtet ist. 4Ist dies der Fall, so hat es die Verlegung einzutragen
und dabei die ihm mitgeteilten Eintragungen ohne weitere Nachprüfung in sein Han-
delsregister zu übernehmen. 5Die Eintragung ist dem Gericht der bisherigen Haupt-
niederlassung oder des bisherigen Sitzes mitzuteilen. 6Dieses hat die erforderlichen Ein-
tragungen von Amts wegen vorzunehmen.

(3) 1Wird die Hauptniederlassung oder der Sitz an einen anderen Ort innerhalb des
Bezirks des Gerichts der bisherigen Hauptniederlassung oder des bisherigen Sitzes ver-
legt, so hat das Gericht zu prüfen, ob die Hauptniederlassung oder der Sitz ordnungs-
gemäß verlegt und § 30 beachtet ist. 2Ist dies der Fall, so hat es die Verlegung ein-
zutragen.

§ 14 [Ordnungsstrafen]
1Wer seiner Pflicht zur Anmeldung oder zur Einreichung von Dokumenten zum Han-

delsregister nicht nachkommt, ist hierzu von dem Registergericht durch Festsetzung von
Zwangsgeld anzuhalten. 2Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von fünftausend
Euro nicht übersteigen.

§ 15 [Publizitätswirkungen]
(1) Solange eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache nicht eingetragen und

bekanntgemacht ist, kann sie von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie ein-
zutragen war, einem Dritten nicht entgegengesetzt werden, es sei denn, daß sie diesem
bekannt war.

(2) 1Ist die Tatsache eingetragen und bekanntgemacht worden, so muß ein Dritter sie
gegen sich gelten lassen. 2Dies gilt nicht bei Rechtshandlungen, die innerhalb von fünf-
zehn Tagen nach der Bekanntmachung vorgenommen werden, sofern der Dritte beweist,
daß er die Tatsache weder kannte noch kennen mußte.

(3) Ist eine einzutragende Tatsache unrichtig bekanntgemacht, so kann sich ein Dritter
demjenigen gegenüber, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, auf die
bekanntgemachte Tatsache berufen, es sei denn, daß er die Unrichtigkeit kannte.

(4) Für den Geschäftsverkehr mit einer in das Handelsregister eingetragenen Zweig-
niederlassung eines Unternehmens mit Sitz oder Hauptniederlassung im Ausland ist im
Sinne dieser Vorschriften die Eintragung und Bekanntmachung durch das Gericht der
Zweigniederlassung entscheidend.

§ 15a [Öffentliche Zustellung]
1Ist bei einer juristischen Person, die zur Anmeldung einer inländischen Geschäfts-

anschrift zum Handelsregister verpflichtet ist, der Zugang einer Willenserklärung nicht
unter der eingetragenen Anschrift oder einer im Handelsregister eingetragenen Anschrift
einer für Zustellungen empfangsberechtigten Person oder einer ohne Ermittlungen be-
kannten anderen inländischen Anschrift möglich, kann die Zustellung nach den für die
öffentliche Zustellung geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung erfolgen. 2Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die eingetragene inländische Ge-
schäftsanschrift der Gesellschaft befindet. 3§ 132 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt
unberührt.

§ 16 [Registergericht und Prozeßgericht]
(1) 1Ist durch eine rechtskräftige oder vollstreckbare Entscheidung des Prozeßgerichts

die Verpflichtung zur Mitwirkung bei einer Anmeldung zum Handelsregister oder ein
Rechtsverhältnis, bezüglich dessen eine Eintragung zu erfolgen hat, gegen einen von
mehreren bei der Vornahme der Anmeldung Beteiligten festgestellt, so genügt zur Ein-
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tragung die Anmeldung der übrigen Beteiligten. 2Wird die Entscheidung, aufgrund deren
die Eintragung erfolgt ist, aufgehoben, so ist dies auf Antrag eines der Beteiligten in das
Handelsregister einzutragen.

(2) Ist durch eine rechtskräftige oder vollstreckbare Entscheidung des Prozeßgerichts
die Vornahme einer Eintragung für unzulässig erklärt, so darf die Eintragung nicht gegen
den Widerspruch desjenigen erfolgen, welcher die Entscheidung erwirkt hat.

Dritter Abschnitt. Handelsfirma

§ 17 [Begriff der Firma]
(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt

und die Unterschrift abgibt.

(2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden.

§ 18 [Firma; Verbot der Irreführung]
(1) Die Firma muß zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterschei-

dungskraft besitzen.

(2) 1Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche
Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen.
2Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung zur Irreführung nur berück-
sichtigt, wenn sie ersichtlich ist.

§ 19 [Mindestbestandteile der Firma]
(1) Die Firma muß, auch wenn sie nach den §§ 21, 22, 24 oder nach anderen gesetzli-

chen Vorschriften fortgeführt wird, enthalten:

1. bei Einzelkaufleuten die Bezeichnung „eingetragener Kaufmann“, „eingetragene
Kauffrau“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, ins-
besondere „e. K.“, „e. Kfm.“ oder „e. Kfr.“;

2. bei einer offenen Handelsgesellschaft die Bezeichnung „offene Handelsgesellschaft“
oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung;

3. bei einer Kommanditgesellschaft die Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“ oder
eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung.

(2) Wenn in einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft keine
natürliche Person persönlich haftet, muß die Firma, auch wenn sie nach den §§ 21, 22, 24
oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, eine Bezeichnung ent-
halten, welche die Haftungsbeschränkung kennzeichnet.

§ 20 (aufgehoben)

§ 21 [Firmenfortführung bei Namensänderung]
Wird ohne eine Änderung der Person der in der Firma enthaltene Name des Ge-

schäftsinhabers oder eines Gesellschafters geändert, so kann die bisherige Firma fort-
geführt werden.

§ 22 [Firmenfortführung bei Erwerb des Geschäfts]
(1) Wer ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen er-

wirbt, darf für das Geschäft die bisherige Firma, auchwenn sie denNamen des bisherigen
Geschäftsinhabers enthält, mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis an-
deutenden Zusatzes fortführen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben
in die Fortführung der Firma ausdrücklich einwilligen.
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